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Nutzung der Mehrzweckhalle Satow zur Durchführung des Satower Karnevals  2022            

hier: Antrag auf Erlass eines Teilbetrages des Nutzungsentgeltes 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Satower Karnevalverein „Satowia“ e.V. führt in der Zeit vom  24.02.2022  bis zum 27.02.2022 

den 51. Satower Karneval in der Mehrzweckhalle Satow durch. 

Dafür und zu den Vorbereitungen (Ausgestaltung) wird die Mehrzweckhalle im Zeitraum vom 

14.02.2022 bis zum 28.02.2022 genutzt. 

Entsprechend der Entgeltordnung für die Benutzung der Mehrzweckhalle in der Gemeinde Satow 

ist hierfür ein Entgelt zu zahlen. 

Der Satower Karnevalverein stellt hiermit gemäß § 7 Absatz 1 der Entgeltordnung für die 

Benutzung der Mehrzweckhalle in der Gemeinde Satow den Antrag auf Ausnahme von der 

Entgeltregelung. 

Der Satower Karnevalverein  beantragt die Befreiung von der Zahlung des Entgeltes für die Tage 

der Nutzung, an denen  keine eintrittspflichtigen Veranstaltungen durchgeführt werden. 

Die Zahlung des vollen Entgelts durch den Satower Karnevalverein würde aufgrund der zur 

Durchführung der Veranstaltungen unbedingt notwendigen Nutzungsdauer zu einer zu hohen 

finanziellen Belastung führen. 

 

Mit freundlichen Grüßen   

 

 

 

Erhardt Liehr      Antje Krüger 

Präsident      Schatzmeisterin 

 
 
Gemeinde Satow 
Der Bürgermeister 
Heller Weg 2a 
18239 Satow 
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Satow, 29.08.2021 

 


